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Stadt Gladbeck Gladbeck, 02.05.2022 

 Vorlage Nr. 22/0235 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Rainer Weichelt  

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 17.05.2022 5 

 
öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Situation in der Kindertagespflege/Familienbüro 

 
Begründung: 

 

Kindertagespflege 

 

Die Kindertagespflege ist zu einem anerkannten und verlässlichen Angebot der Kindertagesbetreu-

ung in Gladbeck herangewachsen und sichert als zweite Säule die Umsetzung des Rechtsanspruchs 

auf einen Betreuungsplatz mit ab. Sie ist für U3-Kinder ein gleichwertiges Angebot zur Kinderbe-

treuung in einer Kindertageseinrichtung im Rahmen des § 24 Abs. 1 und 2 SGB VIII. Eltern wün-

schen sich Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und suchen schon frühzeitig 

Beratung und Informationen im Familienbüro zu einer Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind/ihre Kin-

der.    

 

Kindertagespflege ist eine kontinuierliche Betreuungsform, die sich durch eine kleine Kindergruppe 

(bis maximal 5 Kinder) und ein stabiles und individuelles Betreuungsangebot bei einer festen Be-

zugsperson auszeichnet. Entsprechend des gesetzlichen Auftrags erziehen, bilden und betreuen 

Kindertagespflegepersonen vorrangig Kinder im Alter vom vierten Lebensmonat bis zum dritten 

Lebensjahr (U3) und in einigen Ausnahmefällen als Ergänzung zur institutionellen Betreuung bis 

zum 14. Lebensjahr.  

 

Der pädagogische Alltag ermöglicht jedem Kind eine Vielzahl von Eindrücken und Angeboten in 

allen Bildungsbereichen. Alltagskompetenzen werden erworben und je nach Entwicklungsstand 

entsprechend weiter gefördert. 

Dies alles erfordert eine gründliche und sorgfältige Ausbildung und Qualifizierung einer Kinderta-

gespflegeperson. Hierzu wird seit dem Jahr 2015 in Gladbeck von den Kolleginnen des Familienbü-

ros (Fachberaterinnen) nach dem „Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertages-

pflege“ (QHB) mit 300 Unterrichtseinheiten Kindertagespflegepersonen ausgebildet und geschult.  
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Seit dem 01.08.2022 sollen nach § 21 Abs. 2 KiBiz alle Kindertagespflegepersonen, die erstmalig 

ihre Tätigkeit aufnehmen, über diese Qualifizierung nach dem QHB mit 300 Std. verfügen. Für diese 

Schulungen absolvierten drei Fachkräfte der Fachberatung Kindertagepflege das Train-the-Trainer-

Seminar zur Qualifizierung von KTPP nach dem QHB.  Die Fachkräfte erhielten dazu vom Bundes-

verband Kindertagespflege ihre Zertifikate im Dezember 2021.   

In diesem Frühjahr konnten 9 Kindertagespflegepersonen Ihre Qualifizierung trotz der Corona-

Pandemie erfolgreich beenden. Ein neuer Kurs zur Kindertagespflege war geplant kann aber u. a. 

aufgrund von Stellenvakanzen zurzeit noch nicht angeboten werden.  

 

 

           

Belegte Plätze in der Kindertages-

pflege in den Kita-Jahren 

Kindertagespflege- 

personen 

2016/17 215 46 

2017/18 234 49 

2018/19 247 50 

2019/20 192 62 

2020/21 209 63 

2021/22 201 54* 

2022/23 216 56  

 
*: Reduzierung, da sich im Juni 2021 die Zuständigkeiten gem. § 87a SGBVIII geändert haben, sodass in den 

Zuständigkeitsbereich des hiesigen Fachamtes weniger KTPP fallen. 

 

Als Trend ist zu vermelden, dass von den tätigen KTPP in häuslicher KTPF sechs KTPP derzeit ihre 

Tätigkeit in angemieteten Räumen ausführen und nicht in der eigenen Wohnung. Vier weitere KTPP 

sehen die Perspektive ihrer Tätigkeit ebenfalls in angemieteten Räumlichkeiten.  

 

Nach § 24 Abs. 3 Nr. 9 KiBiz und den Gladbecker Richtlinien zur Gewährung einer Geldleistung für 

die Kindertagespflege erhöht sich ab August diesen Jahres die Geldleistung für die Tagespflegeper-

sonen mit der Qualifikationsstufe 3 um 10 Cent auf 5,80 €/Std.  

 

Kinderschutz 

 

Fachberatung in der Kindertagespflege beschäftigt sich fortlaufend mit der Sensibilisierung der 

KTPP für das Thema "Kindeswohl und Kindeschutz". Im Juni 2021 ist u. a. eine Neuregelung des § 

8a SGBVIII in Kraft getreten, in Abs. 5 sind seitdem erstmals Kindertagespflegepersonen benannt.  

 

"(5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, 

ist sicherzustellen, dass diese bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 

von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen und dabei eine insoweit er-

fahrene Fachkraft beratend hinzuziehen. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind sind in die Ge-

fährdungseinschätzung einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Fra-

ge gestellt wird. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend" ( § 8a, Abs. 5, SGB VIII). 

 

Zur Sicherstellung dieser Anforderung wurde mit jeder Gladbecker KTPP eine entsprechende Ver-

einbarung abgeschlossen. In der Fachberatung Kindertagespflege ist derzeit eine Kinderschutz-

fachkraft (insoweit erfahrene Fachkraft) tätig.     
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Darüber hinaus sieht das am 01.05.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW vor, 

dass auch jede Kindertagespflegeperson ein Kinderschutzkonzept entwickeln muss. Diesen Prozess 

zu begleiten wird eine weitere Aufgabenstellung für den Bereich Kindertagespflege im Familienbü-

ro darstellen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf:  Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 
 -Rainer Weichelt- 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


